
Landesgesetzblatt
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43. Gesetz vom 3. Mai 2000, mit dem das Tiroler Mutterschutzgesetz 1998 geändert wird

44. Gesetz vom 4. Mai 2000, mit dem die Tiroler Landesabgabenordnung geändert wird

45. Verordnung des Landeshauptmannes vom 27. Juni 2000 über die Gewerbeausübung in Gastgärten im Jahre 2000
(Tiroler Gastgärten-Betriebszeitenverordnung 2000)

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Mutterschutzgesetz 1998, LGBl. Nr. 86,
wird wie folgt geändert:

1. Der Abs. 2 des § 1 hat zu lauten:
„(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Dienstnehmerinnen,

auf die das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, BGBl.
Nr. 302, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 6/2000, das Landesvertragslehrergesetz 1966, BGBl.
Nr. 172, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 61/1997, das Land- und forstwirtschaftliche Lan-
deslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, BGBl. Nr. 296, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 6/2000, oder
das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragsleh-
rergesetz, BGBl. Nr. 244/1969, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl. I Nr. 61/1997, anzuwenden ist.“

2. Im Abs. 2 des § 1a wird in der lit. g das Zitat „zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 47/1997“
durch das Zitat „zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 70/1999“ ersetzt.

3. § 10 hat zu lauten:
„§ 10

Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Ar-
beitserlaubnis oder des Befreiungsscheines (§§ 4, 14a
und 15 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl.
Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I

Nr. 120/1999) einer Ausländerin wird im Falle der
Schwangerschaft und der Entbindung bis zu dem Zeit-
punkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhältnis nach den
§§ 9 Abs. 1, 9a Abs. 1, 13 Abs. 4, 13a Abs. 5, 13d Abs. 1
erster Satz in Verbindung mit Abs. 5 und 13g Abs. 11 und
den dafür sonst geltenden gesetzlichen oder vertraglichen
Bestimmungen rechtsgültig beendet werden kann.“

4. Im § 11a wird das Zitat „nach den §§ 11 und 13c
Abs. 7“ durch das Zitat „nach § 11“ ersetzt.

5. Die §§ 13 bis 13f haben zu lauten:

„§ 13
Karenzurlaub

(1) Dienstnehmerinnen ist auf ihr Verlangen im An-
schluss an die Frist nach § 4 Abs. 1 und 2 ein Urlaub un-
ter Entfall des Entgeltes (Karenzurlaub) bis zum Ablauf
des zweiten Lebensjahres des Kindes, soweit im folgen-
den nichts anderes bestimmt ist, zu gewähren, wenn sie
mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben und das
Kind überwiegend selbst betreuen. Das gleiche gilt,
wenn anschließend an die Frist nach § 4 Abs. 1 und 2 ein
Erholungsurlaub verbraucht wurde oder die Dienstneh-
merin durch Krankheit oder Unglücksfall an der Dienst-
leistung verhindert war.

(2) Der Karenzurlaub muss mindestens drei Monate
betragen.

(3) Die Dienstnehmerin hat den Beginn und die
Dauer des Karenzurlaubes dem Dienstgeber bis zum
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Ende der Frist nach § 4 Abs. 1 bekannt zu geben. Die
Dienstnehmerin kann ihrem Dienstgeber spätestens
drei Monate vor dem Ende dieses Karenzurlaubes be-
kannt geben, dass und bis zu welchem Zeitpunkt sie den
Karenzurlaub verlängert. Unbeschadet des Ablaufes
dieser Fristen kann ein Karenzurlaub nach Abs. 1 ge-
währt werden, wenn nicht zwingende dienstliche
Gründe entgegenstehen.

(4) Wird ein Karenzurlaub nach den Abs. 1 und 3 in
Anspruch genommen, so erstreckt sich der Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz nach den §§ 9 und 11 bis
zum Ablauf von vier Wochen nach der Beendigung des
Karenzurlaubes.

§ 13a
Teilung des Karenzurlaubes 
zwischen Mutter und Vater

(1) Der Karenzurlaub kann zweimal mit dem Vater
geteilt werden. Jeder Teil des Karenzurlaubes der
Dienstnehmerin muss mindestens drei Monate dauern.
Er ist in dem im § 13 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt oder
unmittelbar im Anschluss an einen Karenzurlaub des
Vaters anzutreten.

(2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreu-
ungsperson kann die Mutter gleichzeitig mit dem Vater
Karenzurlaub in der Dauer von einem Monat in An-
spruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenzurlaub
einen Monat vor dem im § 13 Abs. 1 bzw. § 13b Abs. 1
genannten Zeitpunkt endet.

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ihren Karenzurlaub
im Anschluss an einen Karenzurlaub des Vaters in An-
spruch, so hat sie spätestens drei Monate vor dem Ende
des Karenzurlaubes des Vaters ihrem Dienstgeber den
Beginn und die Dauer des Karenzurlaubes bekannt zu
geben. Unbeschadet des Ablaufes dieser Frist kann ein
Karenzurlaub nach Abs. 1 gewährt werden, wenn nicht
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.

(4) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach
den §§ 9 und 11 beginnt im Falle des Abs. 3 mit der
Bekanntgabe.

(5) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach
den §§ 9 und 11 endet

a) vier Wochen nach dem Ende des jeweiligen Ka-
renzurlaubsteiles,

b) bei Inanspruchnahme von zwei Karenzurlaubstei-
len vier Wochen nach dem Ende des zweiten Teiles, wenn
die Dienstnehmerin die Inanspruchnahme des zweiten
Karenzurlaubsteiles bis zum Ende der Frist nach § 4
Abs. 1 bekannt gegeben hat.

§ 13b
Aufgeschobener Karenzurlaub

(1) Die Dienstnehmerin kann mit dem Dienstgeber
vereinbaren, dass sie drei Monate ihres Karenzurlaubes
aufschiebt und bis zum Ablauf des siebenten Lebens-
jahres des Kindes verbraucht, soweit im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist. Dabei sind die dienstlichen
Interessen unter Bedachtnahme auf den Anlass der In-
anspruchnahme des Karenzurlaubes zu berücksichtigen.
Ein aufgeschobener Karenzurlaub kann nur dann in An-
spruch genommen werden, wenn der Karenzurlaub nach
den §§ 13 und 13a

a) spätestens mit dem Ablauf des 21. Lebensmonats
des Kindes,

b) bei Inanspruchnahme eines aufgeschobenen Ka-
renzurlaubes auch durch den Vater spätestens mit dem
Ablauf des 18. Lebensmonats des Kindes
geendet hat.

(2) Ist der noch nicht verbrauchte aufgeschobene Ka-
renzurlaub länger als der Zeitraum zwischen dem Schul-
eintritt und dem Ablauf des siebenten Lebensjahres des
Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach dem Ab-
lauf des siebenten Lebensjahres des Kindes, so kann aus
Anlass des Schuleintrittes des Kindes der Verbrauch des
aufgeschobenen Karenzurlaubes vereinbart werden. Die
Geburt eines weiteren Kindes hindert nicht die Verein-
barung über den Verbrauch des aufgeschobenen Karenz-
urlaubes.

(3) Die Absicht, einen aufgeschobenen Karenzurlaub
in Anspruch zu nehmen, ist dem Dienstgeber zu den in
den §§ 13 Abs. 3 oder 13a Abs. 3 genannten Zeitpunk-
ten bekannt zu geben. Kommt innerhalb von zwei
Wochen ab der Bekanntgabe keine Einigung zustande,
so kann der Dienstgeber binnen weiterer zwei Wochen
wegen der Inanspruchnahme des aufgeschobenen Ka-
renzurlaubes die Klage beim zuständigen Gericht ein-
bringen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt gilt.
Die Dienstnehmerin kann bei Nichteinigung oder im
Fall der Klage bekannt geben, dass sie anstelle des auf-
geschobenen Karenzurlaubes einen Karenzurlaub bis
zum zweiten Lebensjahr des Kindes in Anspruch nimmt.
Gleiches gilt, wenn der Klage des Dienstgebers stattge-
geben wird.

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles des Ka-
renzurlaubes ist dem Dienstgeber spätestens drei Mo-
nate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt zu geben.
Kommt innerhalb von zwei Wochen ab der Bekanntgabe
keine Einigung zustande, so kann die Dienstnehmerin
den aufgeschobenen Karenzurlaub zum gewünschten
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Zeitpunkt antreten, es sei denn, der Dienstgeber hat bin-
nen weiterer zwei Wochen wegen des Zeitpunktes des
Antrittes des aufgeschobenen Karenzurlaubes die Klage
beim zuständigen Gericht eingebracht.

(5) In Rechtsstreitigkeiten nach den Abs. 3 und 4
steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die an-
dere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz
eine Berufung nicht zulässig und sind, unabhängig vom
Wert des Streitgegenstandes, Beschlüsse des Gerichtes
erster Instanz nur aus den Gründen des § 517 ZPO,
RGBl. Nr. 113/1895, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 125/1999, sowie wegen Nichtzulassung
einer Klagsänderung anfechtbar.

(6) Wird der aufgeschobene Karenzurlaub im Rah-
men eines anderen Dienstverhältnisses als jenem, das zur
Zeit der Geburt des Kindes bestanden hat, in Anspruch
genommen, so bedarf es vor dem Antritt des aufge-
schobenen Karenzurlaubes jedenfalls einer Vereinba-
rung mit dem neuen Dienstgeber.

§ 13c
Karenzurlaub 

der Adoptiv- oder Pflegemutter

(1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, das das zweite
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

a) allein oder mit ihrem Ehegatten an Kindes Statt an-
genommen hat (Adoptivmutter), oder

b) in der Absicht, es an Kindes Statt anzunehmen, in
unentgeltliche Pflege genommen hat (Pflegemutter),
mit dem Kind im selben Haushalt lebt und es überwie-
gend selbst pflegt, hat Anspruch auf Karenzurlaub.

(2) Für die im Abs. 1 genannten Dienstnehmerinnen
gelten die §§ 13 bis 13b sinngemäß mit folgenden Ab-
weichungen:

a) Der Karenzurlaub nach den §§ 13 und 13a beginnt
mit dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der
Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im Anschluss
an einen Karenzurlaub des Vaters, Adoptiv- oder Pflege-
vaters;

b) nimmt die Dienstnehmerin ihren Karenzurlaub
nach den §§ 13 und 13a unmittelbar ab dem Tag der An-
nahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unent-
geltliche Pflege in Anspruch, so hat sie den Beginn und
die Dauer des Karenzurlaubes dem Dienstgeber unver-
züglich bekannt zu geben;

c) nimmt eine Dienstnehmerin ein Kind nach dem
Ablauf des 18. Lebensmonats, jedoch vor dem Ablauf
des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt an oder in un-
entgeltliche Pflege, so kann sie Karenzurlaub bis zu

sechs Monaten auch über das zweite Lebensjahr des Kin-
des hinaus in Anspruch nehmen.

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind nach dem
Ablauf des zweiten Lebensjahres, jedoch vor dem Ablauf
des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes Statt an
oder nimmt sie es in der Absicht, es an Kindes Statt an-
zunehmen, in unentgeltliche Pflege, so hat die Dienst-
nehmerin Anspruch auf Karenzurlaub in der Dauer von
sechs Monaten. Der Karenzurlaub beginnt mit dem Tag
der Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in un-
entgeltliche Pflege oder im Anschluss an einen Karenz-
urlaub des Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters.

(4) Die §§ 9, 10, 11 Abs. 1, 2 und 4 und 11a gelten im
Falle von Karenzurlauben nach den Abs. 1 und 3 sinn-
gemäß mit der Maßgabe, dass anstelle der Bekanntgabe
der Schwangerschaft (§ 9 Abs. 2) die Mitteilung von der
Annahme an Kindes Statt oder von der Übernahme in
Pflege tritt. In beiden Fällen muss mit der Mitteilung
das Verlangen auf Gewährung eines Karenzurlaubes ver-
bunden sein.

§ 13d
Karenzurlaub 

bei Verhinderung des Vaters

(1) Ist der Vater, Adoptiv- oder Pflegevater, der das
Kind überwiegend selbst betreut, durch ein unvorher-
sehbares und unabwendbares Ereignis für eine nicht
bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind
selbst zu betreuen, so ist der Dienstnehmerin auf ihr
Verlangen für die Dauer der Verhinderung, längstens je-
doch bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kin-
des, ein Karenzurlaub zu gewähren. Dasselbe gilt bei
Verhinderung eines Vaters, Adoptiv- oder Pflegevaters,
der zulässigerweise nach dem Ablauf des zweiten Le-
bensjahres des Kindes Karenzurlaub in Anspruch
nimmt.

(2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereig-
nis liegt nur vor bei

a) Tod,
b) Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,
c) Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder einer sonsti-

gen behördlich angeordneten Anhaltung,
d) schwerer Erkrankung,
e) Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes des Va-

ters, Adoptiv- oder Pflegevaters mit dem Kind oder Be-
endigung der überwiegenden Betreuung des Kindes.

(3) Die Dienstnehmerin hat den Beginn und die vor-
aussichtliche Dauer des Karenzurlaubes ihrem Dienst-
geber unverzüglich bekannt zu geben und gleichzeitig
die anspruchsbegründenden Umstände nachzuweisen.
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(4) Der Anspruch auf Karenzurlaub steht auch dann
zu, wenn die Dienstnehmerin bereits einen Karenzur-
laub verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäftigung
angetreten oder beendet oder für einen späteren Zeit-
punkt Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung ange-
meldet hat.

(5) Besteht der Kündigungs- und Entlassungsschutz
nach den §§ 9 und 11 nicht bereits aufgrund anderer Be-
stimmungen dieses Gesetzes, so beginnt der Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz bei Inanspruchnahme
eines Karenzurlaubes oder einer vereinbarten Teilzeit-
beschäftigung wegen Verhinderung des Vaters mit der
Meldung und endet vier Wochen nach der Beendigung
des Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung.

§ 13e
Gemeinsame Bestimmungen 

zum Karenzurlaub

(1) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch auf
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des
§ 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl.
Nr. 400, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 106/1999, in den Kalenderjahren, in die Zeiten eines
Karenzurlaubes fallen, in dem Ausmaß, das dem Teil des
Kalenderjahres entspricht, in den keine derartigen Zei-
ten fallen. Für die Dienstnehmerin günstigere Regelun-
gen werden dadurch nicht berührt. Soweit in den dienst-
und besoldungsrechtlichen Vorschriften nichts anderes
bestimmt ist, bescheidmäßig nichts anderes verfügt und
vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, bleibt die
Zeit des Karenzurlaubes bei Rechtsansprüchen der
Dienstnehmerin, die sich nach der Dauer der Dienstzeit
richten, außer Betracht. Der erste Karenzurlaub im
Dienstverhältnis wird für die Bemessung der Kündi-
gungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall (Unglücksfall) und für das Urlaubsausmaß je-
doch bis zum Höchstausmaß von zehn Monaten ange-
rechnet.

(2) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten eines Ka-
renzurlaubes, so gebührt ein Urlaub, soweit dieser noch
nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das dem
um die Dauer des Karenzurlaubes verkürzten Dienst-
jahr entspricht. Ergeben sich bei der Berechnung des
Urlaubsausmaßes Teile von Werktagen, so sind diese auf
ganze Werktage aufzurunden. 

(3) Der Dienstgeber hat der Dienstnehmerin auf Ver-
langen eine von der Dienstnehmerin mit zu unterferti-
gende Bestätigung auszustellen,

a) dass sie keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt,
oder

b) über den Beginn und die Dauer des Karenzur-
laubes.

Solche Bestätigungen sind von Landes- und Gemein-
deverwaltungsabgaben befreit.

(4) Wird der gemeinsame Haushalt der Mutter mit
dem Kind aufgehoben oder die überwiegende Betreu-
ung des Kindes durch die Mutter beendet, so endet der
Karenzurlaub nach diesem Gesetz. Die Dienstnehme-
rin gilt ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des ur-
sprünglich nach diesem Gesetz gewährten Karenzur-
laubes als gegen Entfall der Bezüge im Sinne der dienst-
rechtlichen Vorschriften beurlaubt. Auf Verlangen des
Dienstgebers hat die Dienstnehmerin vorzeitig den
Dienst anzutreten.

(5) Die Dienstnehmerin hat ihrem Dienstgeber die
Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind
oder die Beendigung der überwiegenden Betreuung des
Kindes unverzüglich bekannt zu geben.

§ 13f
Recht auf Information

Während eines Karenzurlaubes ist die Dienstnehme-
rin über wichtige Vorgänge bei ihrem Dienstgeber, die
die Interessen der karenzierten Dienstnehmerin berüh-
ren, insbesondere Organisationsänderungen und Wei-
terbildungsmaßnahmen, zu informieren.“

6. Nach § 13f werden folgende Bestimmungen als
§§ 13g bis 13i eingefügt:

„§ 13g
Teilzeitbeschäftigung

(1) Eine Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre
Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage sind zwischen dem
Dienstgeber und der Dienstnehmerin zu vereinbaren.

(2) Die Dienstnehmerin kann die Herabsetzung ihrer
Dienstzeit um mindestens zwei Fünftel ihrer gesetz-
lichen oder in einem Kollektivvertrag festgesetzten
wöchentlichen Normaldienstzeit oder der vereinbarten
wöchentlichen Dienstzeit bis zum Ablauf des vierten Le-
bensjahres des Kindes in Anspruch nehmen, wenn im er-
sten und im zweiten Lebensjahr des Kindes kein Karenz-
urlaub in Anspruch genommen wird. Nimmt gleichzei-
tig auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung im An-
schluss an die Frist nach § 4 Abs. 1 in Anspruch, so be-
steht Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes. Bei gleich-
zeitiger Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung mit
dem Vater kann die Teilzeitbeschäftigung der Dienst-
nehmerin über den Ablauf des zweiten Lebensjahres des
Kindes hinaus um die Anzahl der Monate verlängert wer-
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den, um die der Vater seine Teilzeitbeschäftigung vor dem
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes verkürzt. 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes ein
Karenzurlaub nach diesem Gesetz, dem Tiroler Eltern-
Karenzurlaubsgesetz 1998, anderen gleichartigen öster-
reichischen Rechtsvorschriften oder einer gleichartigen
Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes in Anspruch genommen, so
hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Teilzeitbeschäf-
tigung

a) bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kin-
des, wenn gleichzeitig auch der Vater eine Teilzeitbe-
schäftigung in Anspruch nimmt; Abs. 2 dritter Satz gilt
sinngemäß;

b) bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kin-
des, wenn entweder nur die Dienstnehmerin oder beide
Elternteile abwechselnd eine Teilzeitbeschäftigung in
Anspruch nehmen.

(4) Wird eine Teilzeitbeschäftigung abweichend vom
Abs. 3 vor oder nach dem Ablauf des ersten Lebensjah-
res des Kindes anstelle von Karenzurlaub in Anspruch
genommen, so verlängert oder verkürzt sich die mög-
liche Dauer der Teilzeitbeschäftigung um die Anzahl der
Monate, in denen vor dem Ablauf des ersten Lebens-
jahres des Kindes Karenzurlaub nicht oder über den
Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes hinaus Ka-
renzurlaub in Anspruch genommen wird. 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur einmal zwi-
schen den Eltern geteilt werden. Sie muss mindestens
drei Monate dauern und beginnt 

a) im Anschluss an die Frist nach § 4 Abs. 1 und 2
oder

b) im Anschluss an einen daran anschließenden Er-
holungsurlaub oder an eine Dienstverhinderung wegen
Krankheit (Unglücksfall) oder

c) im Anschluss an einen Karenzurlaub nach diesem
Gesetz, dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 1998,
anderen gleichartigen österreichischen Rechtsvorschrif-
ten oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mit-
gliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder

d) im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des
Vaters.

(6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teilzeitbe-
schäftigung im Anschluss an die Frist nach § 4 Abs. 1
und 2 oder einen daran anschließenden Erholungsurlaub
oder eine Dienstverhinderung wegen Krankheit (Un-
glücksfall) in Anspruch zu nehmen, so hat sie ihrem
Dienstgeber die Absicht, Teilzeitbeschäftigung in An-
spruch zu nehmen, und deren Dauer, Ausmaß und Lage

bis zum Ende der Frist nach § 4 Abs. 1 bekannt zu ge-
ben und dem Dienstgeber nachzuweisen, dass der Vater
keinen Karenzurlaub in Anspruch nimmt. Nimmt die
Dienstnehmerin Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an
einen Karenzurlaub oder an eine Teilzeitbeschäftigung
des Vaters in Anspruch, so hat sie dies spätestens drei
Monate vor dem Ende des Karenzurlaubes oder der Teil-
zeitbeschäftigung des Vaters ihrem Dienstgeber be-
kannt zu geben. Lehnt der Dienstgeber die begehrte
Teilzeitbeschäftigung innerhalb von zwei Wochen nach
der Meldung ab, so hat die Dienstnehmerin binnen wei-
terer zwei Wochen bekannt zu geben, ob sie anstelle der
Teilzeitbeschäftigung einen Karenzurlaub in Anspruch
nehmen will. 

(7) Kommt keine Einigung zustande, so kann die
Dienstnehmerin den Dienstgeber auf Einwilligung in
eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich deren Beginn,
Dauer, Ausmaß und Lage klagen. Das Gericht hat die
Klage insoweit abzuweisen, als der Dienstgeber aus
sachlichen Gründen die Einwilligung in die begehrte
Teilzeitbeschäftigung verweigert hat. In solchen Rechts-
streitigkeiten steht keiner Partei ein Kostenersatzan-
spruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil des Ge-
richtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und
sind, unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes, Be-
schlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den Grün-
den des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer
Klagsänderung anfechtbar. 

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seiner Dienst-
nehmerin auf ihr Verlangen eine Bestätigung über den
Beginn und die Dauer der Teilzeitbeschäftigung oder
über die Nichtinanspruchnahme einer Teilzeitbeschäfti-
gung auszustellen. Die Dienstnehmerin hat diese Bestä-
tigung mit zu unterfertigen. Solche Bestätigungen sind
von Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben befreit. 

(9) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teil-
zeitbeschäftigung, so gebühren der Dienstnehmerin
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des
§ 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 in dem
der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung entsprechenden
Ausmaß im Kalenderjahr.

(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach
den §§ 9 und 11 beginnt im Falle des Abs. 5 lit. c und d
mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate vor
dem Antritt der Teilzeitbeschäftigung.

(11) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach
den §§ 9 und 11 endet vier Wochen nach der Beendigung
der Teilzeitbeschäftigung. Dasselbe gilt während eines
Rechtsstreites nach Abs. 7.
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§ 13h
Teilzeitbeschäftigung 

der Adoptiv- oder Pflegemutter

(1) Wird anstelle von Karenzurlaub Teilzeitbeschäf-
tigung in Anspruch genommen, so beträgt die zulässi-
ge Dauer der Teilzeitbeschäftigung die doppelte Anzahl
der nicht in Anspruch genommenen Monate eines
Karenzurlaubes nach § 13c.

(2) Die Teilzeitbeschäftigung kann
a) unmittelbar mit der Annahme des Kindes an Kin-

des Statt oder der Übernahme des Kindes in Pflege,
allein oder gleichzeitig mit dem Vater, oder

b) im Anschluss an einen Karenzurlaub oder
c) im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des

Vaters
beginnen.

(3) Im Fall des Abs. 2 lit. a hat die Dienstnehmerin
den Beginn und die Dauer der Teilzeitbeschäftigung
ihrem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben, in
den Fällen des Abs. 2 lit. b oder c spätestens drei Mo-
nate vor dem Ende des Karenzurlaubes oder vor dem
Ende der Teilzeitbeschäftigung des Vaters.

(4) Im Übrigen gilt § 13g sinngemäß.

§ 13i
Spätere Geltendmachung 

des Karenzurlaubes

(1) Lehnt der Dienstgeber des Vaters eine Teilzeit-
beschäftigung ab und nimmt der Vater keinen Karenz-
urlaub für diese Zeit in Anspruch, so kann die Dienst-
nehmerin für diese Zeit, längstens jedoch bis zum Ab-
lauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, Karenzurlaub
in Anspruch nehmen. 

(2) Die Dienstnehmerin hat den Beginn und die
Dauer des Karenzurlaubes unverzüglich nach der Ab-
lehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Dienst-
geber des Vaters bekannt zu geben und die anspruchs-
begründenden Umstände nachzuweisen.“

7. Der bisherige § 14 wird aufgehoben; der bisherige
§ 13e erhält die Paragraphenbezeichnung „§ 14“.

8. § 15 hat zu lauten:
„§ 15

(1) § 13b ist auf Bedienstete, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis nach § 1 Abs. 1 stehen, mit
der Maßgabe anzuwenden, dass die Bedienstete den auf-
geschobenen Karenzurlaub zu dem von ihr gewünsch-
ten Zeitpunkt in Anspruch nehmen kann.

(2) § 13b Abs. 3 zweiter bis vierter Satz und Abs. 4
zweiter Satz ist auf Bedienstete, die in einem öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis nach § 1 Abs. 1 stehen,
nicht anzuwenden.“

9. Der bisherige § 13f erhält die Paragraphenbezeich-
nung „§ 16“.

10. Im neuen § 16 haben im Abs. 1 die Einleitungs-
sätze zu lauten:

„§ 13g Abs. 1, 7 und 11 zweiter Satz sowie § 13h
Abs. 4, soweit damit auf § 13g Abs. 1, 7 und 11 zweiter
Satz verwiesen wird, sind auf Bedienstete, die in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis nach § 1 Abs. 1
stehen, nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen
der §§ 13g und 13h sind auf diese Bediensteten mit fol-
genden Abweichungen anzuwenden:“

11. § 17 hat zu lauten:
„§ 17

(1) Soweit im Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist,
kann ein Rechtsanspruch auf Umwandlung eines künd-
baren Dienstverhältnisses in ein unkündbares (definiti-
ves) Dienstverhältnis nicht erworben werden

a) während der Dauer des in den §§ 9, 13, 13a, 13c
und 13d geregelten Kündigungsschutzes und bis zum
Ablauf von vier Monaten nach dem Ende dieses Schut-
zes sowie

b) während der Dauer des aufgeschobenen Karenz-
urlaubes oder einer Teilzeitbeschäftigung nach § 13g.

(2) Erfolgt die Definitivstellung nach dem Ablauf der
im Abs. 1 lit. a genannten Frist, so wirkt sie auf jenen
Zeitpunkt zurück, in dem sie ohne die Aufschiebung im
Sinne des Abs. 1 lit. a erfolgt wäre.

(3) Abweichend vom Abs. 1 lit. a kann eine Bediens-
tete, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis nach § 1 Abs. 1 steht, während der Inanspruchnah-
me eines Karenzurlaubes nach § 13a durch den anderen
Elternteil einen Rechtsanspruch auf Umwandlung eines
kündbaren Dienstverhältnisses in ein unkündbares (de-
finitives) Dienstverhältnis erwerben.“

12. Die bisherigen §§ 15 bis 17 erhalten die Paragra-
phenbezeichnungen „§§ 18 bis 20“.

Artikel II

(1) Ansprüche nach diesem Gesetz haben nur Dienst-
nehmerinnen, wenn das Kind (Adoptiv-, Pflegekind)
nach dem 31. Dezember 1999 geboren wurde. Ansprü-
che von Dienstnehmerinnen, deren Kind (Adoptiv-,
Pflegekind) vor dem 1. Jänner 2000 geboren wurde, rich-
ten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die un-
mittelbar vor ihrer Änderung durch dieses Gesetz ge-
golten haben. 
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(2) Bestehende Regelungen in Normen der kollek-
tiven Rechtsgestaltung oder in Einzelvereinbarungen
über die Anrechnung von Zeiten eines Karenzurlaubes
für Ansprüche, die sich nach der Dauer der Dienstzeit
richten, werden auf den Anspruch nach § 13e Abs. 1 vier-
ter Satz angerechnet.

Artikel III

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft,
soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Art. I Z. 1 und 2 tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Eberle

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

44. Gesetz vom 4. Mai 2000, mit dem die Tiroler Landesabgabenordnung geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Die Tiroler Landesabgabenordnung, LGBl. Nr. 34/
1984, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 1/
2000, wird wie folgt geändert:

§ 187a hat zu lauten: 
„187a

Ausschluss der Verrechnung, 
der Verwendung von Guthaben und der 

Rückzahlung von Selbstbemessungsabgaben

(1) Besteht bei Selbstbemessungsabgaben für die
Abgabenbehörde aus europarechtlichen Gründen oder
nach dem Ausspruch der Rechtswidrigkeit einer inner-
staatlichen Norm die Verpflichtung,

a) eine durch Erklärung festgesetzte Abgabe mit Be-
scheid neu festzusetzen oder

b) einen Abgabenbescheid aufzuheben oder zu ändern,
so hat sie ein dadurch entstehendes Guthaben insoweit
nicht mit Abgabenschulden zu verrechnen, zur Tilgung
vollstreckbarer Abgabenschulden zu verwenden oder zu
erstatten, als sie dem Abgabepflichtigen nachweist, dass
er die Abgabe auf andere überwälzt hat. Dies gilt auch,
wenn das Guthaben aufgrund einer Abgabenerklärung
entstanden ist.

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Anlassfälle im Sinne der
Art. 139 Abs. 6 und 140 Abs. 7 B-VG.“

Artikel II

§ 187a der Tiroler Landesabgabenordnung in der Fas-
sung des Art. I dieses Gesetzes ist auf Abgabenschul-
den anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 1995 entstan-
den sind.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Eberle

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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45. Verordnung des Landeshauptmannes vom 27. Juni 2000 über die Gewerbeausübung in Gast-
gärten im Jahre 2000 (Tiroler Gastgärten-Betriebszeitenverordnung 2000)

Auf Grund des § 148 Abs 2 der Gewerbeordnung
1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 59/1999, wird verordnet:

§ 1
Betriebszeiten in Gemeinden

In den nachstehend genannten Gemeinden dürfen Gast-
gärten unter den Voraussetzungen des § 148 Abs. 1 der
Gewerbeordnung 1994 bis einschließlich 30. September
2000 jedenfalls von 8.00 bis 24.00 Uhr betrieben werden:

a) im Bezirk Kufstein: Erl,

b) im Bezirk Lienz: Lienz,
c) im Bezirk Schwaz: Achenkirch, Mayrhofen und

Schwendau.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 30. Septem-
ber 2000 außer Kraft.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

Herausgeber: Amt der Tiroler Landesregierung
6010 Innsbruck

Das Landesgesetzblatt erscheint nach Bedarf. Der Preis für das Einzel-
stück beträgt S 1,– je Seite, jedoch mindestens S 10,–. Die Bezugs-
gebühr beträgt S 216,– jährlich.
Verwaltung und Vertrieb: Kanzleidirektion, Neues Landhaus, Zi. 555.
Druck: Eigendruck

Erscheinungsort Innsbruck
Verlagspostamt 6020 Innsbruck P. b. b.
Zul.-Nr. 203I50E

DVR 0059463


